
Leistungsbewertung im Fach Erdkunde - Sekundarstufe I und II 
 
Das Leistungskonzept dient den Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern sowie den Lehrkräften zur Orien-
tierung der erworbenen Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler (im Folgenden als SuS) erhalten eine 
Rückmeldung über ihren jeweiligen Leistungsstand. Die verbindlichen Grundsätze sind im Schulgesetz ge-
mäß §48 sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§6) dargestellt.  
Da im Fach Erdkunde in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen 
sind, erfolgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unter-
richt“. Die Leistungsbewertung bezieht sich auf alle im Unterricht erworbenen Kompetenzen der vier Kom-
petenzbereiche (Sach-, Handlungs-, Methoden- und Urteilskompetenzen).  
Die Lehrkräfte bekommen somit Informationen für die weitere Planung des Unterrichts sowie für notwen-
dige Maßnahmen zur individuellen Förderung. 
 
 
1. Schriftliche Lernerfolgskontrollen 
Neben der kontinuierlichen Beobachtung der SuS im Lernprozess und ihren persönlichen Lernfortschritten 
sind die sonstigen fachspezifischen Leistungen und die Ergebnisse der schriftlichen Lernkontrollen heranzu-
ziehen. 
Die schriftlichen Lernerfolgskontrollen dürfen dort den Umfang von 20 Minuten sowie die Inhalte und Me-
thoden der letzten sechs bis acht Unterrichtsstunden nicht überschreiten. Eine schriftliche Lernerfolgskon-
trolle entspricht etwa einer anderen vergleichbaren fachspezifischen Leistung.  
In Lernerfolgskontrollen und Klausuren werden überwiegend die Kompetenzen überprüft, die im vorange-
gangenen Unterricht erworben werden konnten. Die Fachkonferenz einigt sich darauf, in der Sekundarstufe 
I vor allem methodische Kompetenzen zu überprüfen, die eine Voraussetzung für das weitere erfolgreiche 
Arbeiten im Fach Erdkunde bilden (siehe Lehrplan).  
Bei den Klausuren der Sekundarstufe II sind die drei Anforderungsbereiche Reproduktion, Reorganisati-
on/Transfer und Reflexion/Problemlösen angemessen zu berücksichtigen und bilden in der jeweiligen Klau-
sur in der Regel die drei Aufgaben. 
 

 

 
 



Bei einer schriftlichen Lernerfolgskontrolle in 
der Sekundarstufe II (punktgestützte Klausur) 
kommt das folgende Bewertungsraster zur An-
wendung, dabei zählt die Darstellungsleistung in 
den Klausuren der Sekundarstufe II 20%. 
 
 
Grundsätze für die Bewertung (Notenfindung) 
 
Die Kriterien für die Bewertung der Klausuren 
sind allgemein zu nennen, indem die Aufgaben-
arten mit den fachspezifischen Operatoren vor-
gestellt und bei der Stellung der Klausur die 
fachspezifische Gewichtung der Teilaufgaben 
bekannt ist. Den SuS müssen die Lernzielhierar-
chien aus dem Unterricht bekannt sein.  
 
Die Operatoren müssen bereits in der Sekun-
darstufe I ihre Anwendung finden und sukzessi-
ve vertieft und eingeübt werden. 
 
Für die Zuordnung der Notenstufen zu den 
Punktzahlen ist die folgende Tabelle zu verwen-
den: 

 
 
2. „Sonstige Mitarbeit“ 
Bei der Bekanntgabe der Kriterien ist der Lerngruppe am Anfang des jeweiligen Schuljahrs mitzuteilen: so-
wohl die Qualität als auch die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen 
Zusammen-hang fließen in die Leistungsbewertung mit ein. Selbstverständlich besteht das Anrecht den von 
der Lehrperson dokumentierten Leistungsstand individuell in sinnvollen Abständen auf Anfrage zu erfah-
ren.  
In der Sek. II sind jeweils zum Ende des Quartals die Bewertungen bekannt zu geben. 
In der Sek. I gibt es keine Quartalsnoten, dennoch erhalten die SuS als auch ihre Eltern die Noten der Sons-
tigen Mitarbeit jeweils in der Mitte eines Halbjahres (ca. 2 Wochen vor dem Elternsprechtag).   
 
Zur „sonstigen Mitarbeit“ im Fach Erdkunde zählen z. B.: 
 
 Mündliche Beiträge und Überprüfungen zum Unterricht (mündliche Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Referate) 

 Schriftliche Beiträge (Heft/ Mappe, schriftliche Hausaufgaben, selbstständig erstellte Diagramme und Karten etc.) 

 Schriftliche Übungen (in der Regel eine pro Halbjahr, Dauer ca. 20 Minuten, Inhalte und Methoden der letzten 
sechs bis acht Unterrichtsstunden)  

 Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Rollenspiele, Befragungen, Erkundun-
gen, Präsentationen, Protokolle etc.); verbindlich mindestens eine medien- und /oder materialgestützte Präsenta-
tion in Klasse 7 und 9) 

 Engagement (z.B. in Gruppenarbeiten, bei den Hausaufgaben, in Diskussionen)  

 Grad der Selbstständigkeit (z.B. in Stillarbeitsphasen, bei Stationen Lernen,...)  

 Planungs-, Organisations- und Systematisierungsfähigkeit (Material-recherche, Auswertung und Selektion der 
Materialien sowie Einbringung in das Unterrichtsgeschehen) 

 Beherrschung und Einbringung der Fachterminologie in mündlichen und schriftlichen Beiträgen 

 Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen (z. B. Interpretation und Anfertigung von Karten und 
Diagrammen, Leitung einer Diskussion) 

   Bei kooperativen Arbeitsformen sind sowohl die individuelle Leistung als auch die Gesamtleistung der Gruppe in 
die Bewertung einzubeziehen. 

 Die Grundsätze der Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung müssen für die Schülerinnen und Schüler sowie 
für die Erziehungsberechtigten transparent sein und zu Beginn des (wieder-) einsetzenden Unterrichts / zu Beginn 
des Halbjahres erläutert werden.  

 



Folgende Indikatoren können für die Beurteilung der mündlichen Leistung herangezogen werden: 
 

Situation Fazit Note/Punkte 

Keine freiwillige Mitarbeit im Unter-
richt. Äußerungen nach Aufforderung 
sind falsch. 
 

Die Leistung entspricht den Anforderun-
gen nicht. Selbst Grundkenntnisse sind 
so lückenhaft, dass die Mängel in abseh-
barer Zeit nicht behebbar sind. 
 

Note: 6  
Punkte: 0 
 

Keine freiwillige Mitarbeit im Unter-
richt. Äußerungen nach Aufforderung 
sind nur teilweise richtig. 
 

Die Leistung entspricht den Anforderun-
gen nicht, notwendige Grundkenntnisse 
sind jedoch vorhanden und die Mängel 
in absehbarer Zeit behebbar. 
 

Note: 5  
Punkte: 1-3 
 

Nur gelegentlich freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht. Äußerungen beschränken 
sich auf die Wiedergabe einfacher Fak-
ten und Zusammenhänge aus dem un-
mittelbar behandelten Stoffgebiet und 
sind im Wesentlichen richtig. 
 

Die Leistung weist zwar Mängel auf, 
entspricht im Ganzen aber noch den 
Anforderungen. 
 

Note: 4  
Punkte: 4-6 
 

Regelmäßig freiwillige Mitarbeit im 
Unterricht. Im Wesentlichen richtige 
Wiedergabe einfacher Fakten und Zu-
sammenhänge aus unmittelbar behan-
deltem Stoff. Verknüpfung mit Kennt-
nissen des Stoffes der gesamten Unter-
richtsreihe. 
 

Die Leistung entspricht im Allgemeinen 
den Anforderungen. 
 

Note: 3  
Punkte: 7-9 
 

Verständnis schwieriger Sachverhalte 
und deren Einordnung in den Gesamt-
zusammenhang des Themas. Erkennen 
des Problems, Unterscheidung zwischen 
Wesentlichem und Unwesentlichem. 
 

Die Leistung entspricht in vollem Um-
fang den Anforderungen. 
 

Note: 2  
Punkte: 10-12 
 

Erkennen des Problems und dessen 
Einordnung in einen größeren Zusam-
menhang, sachgerechte und ausgewo-
gene Beurteilung; eigenständige ge-
dankliche Leistung als Beitrag zur Prob-
lemlösung. Angemessene, klare sprach-
liche Darstellung. 

Die Leistung entspricht den Anforderun-
gen in ganz besonderem Maße. 
 

Note: 1  
Punkte: 13-15 
 

 
3. Notenfindung  
 
3.1. Sekundarstufe I 
Schriftliche Übungen nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtnote ein, etwa wie ein kleiner Vor-
trag/Referat. Es muss klar sein, dass nicht der Wert einer Klassenarbeit erreicht wird.  
Die Gewichtung der  mündlichen Mitarbeit, Hausaufgaben, Arbeitsheft, Projektbewertung und Gruppenar-
beit usw. ist je nach Situation in der Lerngruppe und im Unterrichtsablauf individuell vorzunehmen. So lässt 
sich z.B. der Umfang eines Projektes nicht schon zu Beginn eines Schuljahrs festlegen und kann hier ent-
sprechend nicht operationalisiert werden. Außerdem muss klar sein, dass die Notenfindung eine pädagogi-
sche Handlung ist, die nicht als reine Rechnung anzusehen ist. 
 
3.2 Sekundarstufe II 
Im Kurssystem der Gymnasialen Oberstufe ergibt sich die jeweilige Kursabschlussnote in einem Kurs mit 
schriftlichen Arbeiten (Klausuren) aus den Leistungen in Beurteilungsbereich „Klausuren“ (§14) und den 
Leistungen im Beurteilungsbereich „sonstige Mitarbeit“ (§15). Die Kursabschlussnote wird gleichwertig aus 
beiden Beurteilungsbereichen gebildet (RL Sekundarstufe II Erdkunde, S. 80). Bei Schülerinnen und Schü-
lern, die in Erdkunde keine Klausur schreiben, ist die Endnote die Note des Bereichs „sonstige Mitarbeit“. 
Ansonsten gelten die Bestimmungen der Sekundarstufe I. 


